
 

An die 
Stadtverwaltung Bad Liebenzell 
Kurhausdamm 2-4 
75378 Bad Liebenzell 
Fax 07052/408-108 
 

Antrag auf Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes 
(§ 12 GastG) zum Betrieb einer 

 
 Schankwirtschaft    Speisewirtschaft    Gästebeherbergung 

 
 
1. Angaben zum Antragsteller: 
 
Verein/Organisation       

Name       Vorname       

ggf. Name der jur. Person        

Geb.-Datum       Geb.-Ort       

Straße       Ort       

Ist ein Strafverfahren anhängig? 
 

 ja       nein 

Ist ein Bußgeldverfahren wegen 
Verstößen bei einer gewerblichen Tat 
anhängig? 

 ja     nein 

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren 
nach § 35 GewO anhängig? 
 

 ja       nein 
 
 
2. Anlass / Zeitraum 
 
Anlass und Art der Veranstaltung 

      

Zeitraum – Datum von... bis... 

      
      
      

Uhrzeit – von ... bis... 

      
      
      

 
 
3. Ort / Raum / Platz 
 
Gestattung soll sich erstrecken auf (genaue Bezeichnung des Gebäude, bzw. Grundstück, Anwesen 

      

 Festzelt wird errichtet (Aufstellung wird unter Vorlage des Prüfbuches der Baurechtsbehörde angezeigt) 

Raumgröße      m² Entrittsgeld (€)       Zugelassene Personenzahl  Anzahl der Sitzplätze       

Toiletten – bitte Anzahl eintragen 

      Damen WC       Herren-WC       Toilettenwagen 

 



 

4. Getränkeausschank / Speiseabgabe 
 
Getränkeausschank 
 

nichtalkoholische Getränke  
Alkoholische Getränke:  Bier  Wein  Sekt  Spirituosen  alkoh. Cocktails 
 

 unter Verwendung von Mehrweggeschirr 

Speiseabgabe 
 

 folgender zubereiteter Speisen: 
 
      
 

 unter Verwendung von Mehrweggeschirr 
 
Zur Speise- und Getränkeabgabe kann kein Mehrweggeschirr verwendet werden weil: 
      
 
Werden öffentliche Flächen in Anspruch genommen?  ja      nein 

Wird ein Gasgrill betrieben?  ja      nein 

Sind Tanzveranstaltungen vorgesehen?  ja, an       Tagen      nein 

Sind musikalische Darbietungen vorgesehen?  ja, an       Tagen      nein 

Wird zum Getränkeausschank eine Schankanlage verwendet?  ja      nein 

Wurde die Anlage von Inbetriebnahme durch einen Sachkundigen auf 

Betriebssicherheit überprüft? 

 ja      nein 

Die von ihm hierüber ausgestellte Bescheinigung wird sofort der 

Gaststättenbehörde vorgelegt 

 ja      nein 

Ist fließendes Wasser eingerichtet? 
 

 ja     nein 
 

Ist Gläserspüle mit 2 Becken und Trinkwasseranschluss eingerichtet? 
 

ja       nein 

Belehrung nach § 42 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz liegt vor für: (notwendig für alle Personen, die Lebensmittel –Speisen  - 

zubereiten und in Verkehr bringen) 

alle      fehlen bei:       

 
5. Versicherungsnachweis 
 
Für die Durchführung der beantragten Veranstaltung ist eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Der 
Versicherungsnachweis muss diesem Antrag beigefügt werden. Ohne vorliegenden Nachweis kann keine Gestattung erteilt 
werden! 
 
Dem Antragsteller ist bekannt, dass die Gestattung nur erteilt werden kann, wenn die im öffentlichen Interesse erforderlichen 
hygienischen und sanitären Einrichtungen (nach Geschlechtern getrennte Toiletten, einwandfreie Gläserspüle usw.) vorhanden 
sind und während der gesamten Dauer der Veranstaltung in ordnungsgemäßem und jederzeit brauchbaren Zustand unterhalten 
werden. 
 
Hiermit wird versichert, dass alle Angaben nach bestem Wissen und wahrheitsgemäß gemacht sind, und dass bekannt ist, dass 
die Gestattung zurückgenommen werden kann, wenn sie auf unrichtigen Angaben beruht. 
 
Ort, Datum 

      

Unterschrift des Antragstellers 

 

 
* Die Verwendung von Mehrweggeschirr ist Voraussetzung. Nur in wirklich begründeten Fällen, in denen dies absolut nicht 
möglich ist, kann die Erlaubnisbehörde hiervon eine Befreiung erteilen. 
  



 

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 

 
8. Abschnitt Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim Umgang 
mit Lebensmitteln 
 
 
§ 42 Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote 
(1) 
Personen, die  
1. an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer anderen 
infektiösen Gastroenteritis oder Virushepatitis A oder E erkrankt oder dessen verdächtig sind, 
2. an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit besteht, 
dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden können, 
3. die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia coli oder 
Choleravibrionen ausscheiden, 
dürfen nicht tätig sein oder beschäftigt werden  
a) beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen der in Absatz 2 genannten Lebensmittel, wenn 
sie dabei mit diesen in Berührung kommen, oder 
b) in Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen mit oder zur Gemeinschaftsverpflegung. 
Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die mit Bedarfsgegenständen, die für die dort genannten 
Tätigkeiten verwendet werden, so in Berührung kommen, dass eine Übertragung von 
Krankheitserregern auf die Lebensmittel im Sinne des Absatzes 2 zu befürchten ist.  
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für den privaten hauswirtschaftlichen Bereich. 
(2) 
Lebensmittel im Sinne des Absatzes 1 sind  
1. Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus 
2. Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis 
3. Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus 
4. Eiprodukte 
5. Säuglings- und Kleinkindernahrung 
6. Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 
7. Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung oder Auflage 
8. Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere emulgierte Soßen, 
Nahrungshefen. 
(3) 
Personen, die in amtlicher Eigenschaft, auch im Rahmen ihrer Ausbildung, mit den in Absatz 2 
bezeichneten Lebensmitteln oder mit Bedarfsgegenständen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 in 
Berührung kommen, dürfen ihre Tätigkeit nicht ausüben, wenn sie an einer der in Absatz 1 Nr. 1 
genannten Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtig sind, an einer der in Absatz 1 Nr. 2 
genannten Krankheiten erkrankt sind oder die in Absatz 1 Nr. 3 genannten Krankheitserreger 
ausscheiden. 
(4) 
Das Gesundheitsamt kann Ausnahmen von den Verboten nach dieser Vorschrift zulassen, wenn 
Maßnahmen durchgeführt werden, mit denen eine Übertragung der aufgeführten Erkrankungen und 
Krankheitserreger verhütet werden kann. 
(5) 
Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates den Kreis der in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Krankheiten, der in Absatz 1 Nr. 3 
genannten Krankheitserreger und der in Absatz 2 genannten Lebensmittel einzuschränken, wenn 
epidemiologische Erkenntnisse dies zulassen, oder zu erweitern, wenn dies zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit vor einer Gefährdung durch Krankheitserreger erforderlich ist.  
In dringenden Fällen kann zum Schutz der Bevölkerung die Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates erlassen werden.  
Eine auf der Grundlage des Satzes 2 erlassene Verordnung tritt ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten 
außer Kraft; ihre Geltungsdauer kann mit Zustimmung des Bundesrates verlängert werden. 
 
 
 



 

§ 43 Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes 
(1) 
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann 
ausüben und mit diesen Tätigkeiten erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht 
mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder eines vom Gesundheitsamt 
beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie  
1. über die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtungen nach den 
Absätzen 2, 4 und 5 in mündlicher und schriftlicher Form vom Gesundheitsamt oder von einem durch 
das Gesundheitsamt beauftragten Arzt belehrt wurden und 
2. nach der Belehrung im Sinne der Nummer 1 schriftlich erklärt haben, dass ihnen keine Tatsachen 
für ein Tätigkeitsverbot bei ihnen bekannt sind. 
Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei einer Person Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 bestehen, so 
darf die Bescheinigung erst ausgestellt werden, wenn durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen ist, 
dass Hinderungsgründe nicht oder nicht mehr bestehen. 
 
 
 



 

 



 

 

Jugendschutzgesetz 
(JuSchG) 

(Auszug aus dem Gesetz vom 23.07.2002, 
zuletzt geändert am 31.10.2008) 

 
 

§ 4 
Gaststätten 

(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern 
und Jugendlichen unter 16 Jahren nur 
gestattet werden, wenn eine 
personensorgeberechtigte oder 
erziehungsbeauftragte Person sie begleitet 
oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 Uhr und 
23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk 
einnehmen.  
Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt 
in Gaststätten ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 
24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht gestattet 
werden. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder 
Jugendliche an einer Veranstaltung eines 
anerkannten Trägers der Jugendhilfe 
teilnehmen oder sich auf Reisen befinden. 
(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als 
Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, und 
in vergleichbaren Vergnügungsbetrieben darf 
Kindern und Jugendlichen nicht gestattet 
werden. 
(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen 
von Absatz 1 genehmigen 
 

 
§ 5 

Tanzveranstaltungen 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen 
Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person darf Kindern 
und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht und 
Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 
Uhr gestattet werden. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die 
Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und 
Jugendlichen unter 16 Jahren bis 24 Uhr 
gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung 
von einem anerkannten Träger der Jugendhilfe 
durchgeführt wird oder der künstlerischen 
Betätigung oder der Brauchtumspflege dient. 
(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen 
genehmigen. 
 
 

§ 6 
Spielhallen, Glücksspiele 

(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen 
oder ähnlichen vorwiegend dem Spielbetrieb 
dienenden Räumen darf Kindern und 
Jugendlichen nicht gestattet werden. 
(2) Die Teilnahme an Spielen mit 
Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit darf 
Kindern und Jugendlichen nur auf Volksfesten, 
Schützenfesten, Jahrmärkten, Spezialmärkten 
oder ähnlichen Veranstaltungen und nur unter 
der Voraussetzung gestattet werden, dass der 
Gewinn in Waren von geringem Wert besteht. 
 
 

§ 7 
Jugendgefährdende Veranstaltungen und 

Betriebe 
Geht von einer öffentlichen Veranstaltung oder 
einem Gewerbebetrieb eine Gefährdung für 
das körperliche, geistige oder seelische Wohl 
von Kindern oder Jugendlichen aus, so kann 
die zuständige Behörde anordnen, dass der 
Veranstalter oder Gewerbetreibende Kindern 
und Jugendlichen die Anwesenheit nicht 
gestatten darf.  
Die Anordnung kann Altersbegrenzungen, 
Zeitbegrenzungen oder andere Auflagen 
enthalten, wenn dadurch die Gefährdung 
ausgeschlossen oder wesentlich gemindert 
wird 
 

 
§ 8 

Jugendgefährdende Orte 
Hält sich ein Kind oder eine jugendliche 
Person an einem Ort auf, an dem ihm oder ihr 
eine unmittelbare Gefahr für das körperliche, 
geistige oder seelische Wohl droht, so hat die 
zuständige Behörde oder Stelle die zur 
Abwendung der Gefahr erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen.  
Wenn nötig, hat sie das Kind oder die 
jugendliche Person  
1. zum Verlassen des Ortes anzuhalten, 
2. der erziehungsberechtigten Person im Sinne 
des § 7 Abs. 1 Nr. 6 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch zuzuführen oder, wenn 
keine erziehungsberechtigte Person erreichbar 
ist, in die Obhut des Jugendamtes zu bringen. 
In schwierigen Fällen hat die zuständige 
Behörde oder Stelle das Jugendamt über den 
jugendgefährdenden Ort zu unterrichten. 
 

 
 



 

 

§ 9 
Alkoholische Getränke 

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst 
in der Öffentlichkeit dürfen  
1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke 
oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur 
geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und 
Jugendliche, 
2. andere alkoholische Getränke an Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren 
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr 
gestattet werden. 
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche 
von einer personensorgeberechtigten Person 
begleitet werden. 
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische 
Getränke nicht in Automaten angeboten 
werden.  
Dies gilt nicht, wenn ein Automat  
1. an einem für Kinder und Jugendliche 
unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. in einem gewerblich genutzten Raum 
aufgestellt und durch technische Vorrichtungen 
oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, 
dass Kinder und Jugendliche alkoholische 
Getränke nicht entnehmen können. 
§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt 
unberührt. 
(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes 
dürfen gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis 
„Abgabe an Personen unter 18 Jahren 
verboten, § 9 Jugendschutzgesetz“ in den 
Verkehr gebracht werden.  
Dieser Hinweis ist auf der Fertigpackung in der 
gleichen Schriftart und in der gleichen Größe 
und Farbe wie die Marken- oder 
Phantasienamen oder, soweit nicht vorhanden, 
wie die Verkehrsbezeichnung zu halten und 
bei Flaschen auf dem Frontetikett anzubringen   
(Siehe Fußnote 1) 
 
 

§ 10 
Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren 

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst 
in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren an 
Kinder oder Jugendliche weder abgegeben 
noch darf ihnen das Rauchen gestattet 
werden. 
(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren 
nicht in Automaten angeboten werden.  
Dies gilt nicht, wenn ein Automat  
1. an einem Kindern und Jugendlichen 
unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 

2. durch technische Vorrichtungen oder durch 
ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder 
und Jugendliche Tabakwaren nicht entnehmen 
können. 
 

 
§ 11 

Filmveranstaltungen 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen 
Filmveranstaltungen darf Kindern und 
Jugendlichen nur gestattet werden, wenn die 
Filme von der obersten Landesbehörde oder 
einer Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens 
nach § 14 Abs. 6 zur Vorführung vor ihnen 
freigegeben worden sind oder wenn es sich 
um Informations-, Instruktions- und Lehrfilme 
handelt, die vom Anbieter mit „Infoprogramm“ 
oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die 
Anwesenheit bei öffentlichen 
Filmveranstaltungen mit Filmen, die für Kinder 
und Jugendliche ab zwölf Jahren freigegeben 
und gekennzeichnet sind, auch Kindern ab 
sechs Jahren gestattet werden, wenn sie von 
einer personensorgeberechtigten Person 
begleitet sind. 
(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des 
Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei 
öffentlichen Filmveranstaltungen nur mit 
Begleitung einer personensorgeberechtigten 
oder erziehungsbeauftragten Person gestattet 
werden  
1. Kindern unter sechs Jahren, 
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die 
Vorführung nach 20 Uhr beendet ist, 
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die 
Vorführung nach 22 Uhr beendet ist, 
4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die 
Vorführung nach 24 Uhr beendet ist. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die 
öffentliche Vorführung von Filmen unabhängig 
von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe.  
Sie gelten auch für Werbevorspanne und 
Beiprogramme.  
Sie gelten nicht für Filme, die zu 
nichtgewerblichen Zwecken hergestellt 
werden, solange die Filme nicht gewerblich 
genutzt werden. 
(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für 
Tabakwaren oder alkoholische Getränke 
werben, dürfen unbeschadet der 
Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 nur nach 
18 Uhr vorgeführt werden. 

 
 



 

 

Abschnitt 3  
Jugendschutz im Bereich der Medien 

 
§ 12 

Bildträger mit Filmen oder Spielen 
(1) Bespielte Videokassetten und andere zur 
Weitergabe geeignete, für die Wiedergabe auf 
oder das Spiel an Bildschirmgeräten mit 
Filmen oder Spielen programmierte 
Datenträger (Bildträger) dürfen einem Kind 
oder einer jugendlichen Person in der 
Öffentlichkeit nur zugänglich gemacht werden, 
wenn die Programme von der obersten 
Landesbehörde oder einer Organisation der 
freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des 
Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre 
Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet 
worden sind oder wenn es sich um 
Informations-, Instruktions- und 
Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit 
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ 
gekennzeichnet sind. 
(2) Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 1 ist 
auf dem Bildträger und der Hülle mit einem 
deutlich sichtbaren Zeichen hinzuweisen.  
Das Zeichen ist auf der Frontseite der Hülle 
links unten auf einer Fläche von mindestens 
1 200 Quadratmillimetern und dem Bildträger 
auf einer Fläche von mindestens 
250 Quadratmillimetern anzubringen.  
Die oberste Landesbehörde kann  
1. Näheres über Inhalt, Größe, Form, Farbe 
und Anbringung der Zeichen anordnen und 
2. Ausnahmen für die Anbringung auf dem 
Bildträger oder der Hülle genehmigen. 
Anbieter von Telemedien, die Filme, Film- und 
Spielprogramme verbreiten, müssen auf eine 
vorhandene Kennzeichnung in ihrem Angebot 
deutlich hinweisen. 
(3) Bildträger, die nicht oder mit „Keine 
Jugendfreigabe“ nach § 14 Abs. 2 von der 
obersten Landesbehörde oder einer 
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im 
Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 oder 
nach § 14 Abs. 7 vom Anbieter 
gekennzeichnet sind, dürfen  
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person 
nicht angeboten, überlassen oder sonst 
zugänglich gemacht werden, 
2. nicht im Einzelhandel außerhalb von 
Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen 
Verkaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten 
pflegen, oder im Versandhandel angeboten 
oder überlassen werden. 
(4) Automaten zur Abgabe bespielter Bildträger 
dürfen  

1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen 
öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger 
Weise beruflich oder geschäftlich genutzten 
Räumen oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, 
Vorräumen oder Fluren 
nur aufgestellt werden, wenn ausschließlich 
nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekennzeichnete 
Bildträger angeboten werden und durch 
technische Vorkehrungen gesichert ist, dass 
sie von Kindern und Jugendlichen, für deren 
Altersgruppe ihre Programme nicht nach § 14 
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 freigegeben sind, nicht 
bedient werden können. 
(5) Bildträger, die Auszüge von Film- und 
Spielprogrammen enthalten, dürfen 
abweichend von den Absätzen 1 und 3 im 
Verbund mit periodischen Druckschriften nur 
vertrieben werden, wenn sie mit einem Hinweis 
des Anbieters versehen sind, der deutlich 
macht, dass eine Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle festgestellt hat, dass diese 
Auszüge keine Jugendbeeinträchtigungen 
enthalten.  
Der Hinweis ist sowohl auf der periodischen 
Druckschrift als auch auf dem Bildträger vor 
dem Vertrieb mit einem deutlich sichtbaren 
Zeichen anzubringen.  
Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend.  
Die Berechtigung nach Satz 1 kann die oberste 
Landesbehörde für einzelne Anbieter 
ausschließen. 
 
 

§ 13 
Bildschirmspielgeräte 

(1) Das Spielen an elektronischen 
Bildschirmspielgeräten ohne 
Gewinnmöglichkeit, die öffentlich aufgestellt 
sind, darf Kindern und Jugendlichen ohne 
Begleitung einer personensorgeberechtigten 
oder erziehungsbeauftragten Person nur 
gestattet werden, wenn die Programme von 
der obersten Landesbehörde oder einer 
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im 
Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für 
ihre Altersstufe freigegeben und 
gekennzeichnet worden sind oder wenn es 
sich um Informations-, Instruktions- oder 
Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit 
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ 
gekennzeichnet sind. 
(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen  
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen 
öffentlichen Verkehrsflächen, 



 

 

2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger 
Weise beruflich oder geschäftlich genutzten 
Räumen oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, 
Vorräumen oder Fluren 
nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme 
für Kinder ab sechs Jahren freigegeben und 
gekennzeichnet oder nach § 14 Abs. 7 mit 
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ 
gekennzeichnet sind. 
(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen 
auf Bildschirmspielgeräten findet § 12 Abs. 2 
Satz 1 bis 3 entsprechende Anwendung 
 
 

§ 14 
Kennzeichnung von Filmen und Film- und 

Spielprogrammen 
(1) Filme sowie Film- und Spielprogramme, die 
geeignet sind, die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 
beeinträchtigen, dürfen nicht für ihre 
Altersstufe freigegeben werden. 
(2) Die oberste Landesbehörde oder eine 
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im 
Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 
kennzeichnet die Filme und die Film- und 
Spielprogramme mit  
1. „Freigegeben ohne Altersbeschränkung“, 
2. „Freigegeben ab sechs Jahren“, 
3. „Freigegeben ab zwölf Jahren“, 
4. „Freigegeben ab sechzehn Jahren“, 
5. „Keine Jugendfreigabe“. 
(3) Hat ein Trägermedium nach Einschätzung 
der obersten Landesbehörde oder einer 
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im 
Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 einen 
der in § 15 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 bezeichneten 
Inhalte oder ist es in die Liste nach § 18 
aufgenommen, wird es nicht gekennzeichnet.  
Die oberste Landesbehörde hat Tatsachen, die 
auf einen Verstoß gegen § 15 Abs. 1 schließen 
lassen, der zuständigen 
Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen. 
(4) Ist ein Programm für Bildträger oder 
Bildschirmspielgeräte mit einem in die Liste 
nach § 18 aufgenommenen Trägermedium 
ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich, wird 
es nicht gekennzeichnet.  
Das Gleiche gilt, wenn die Voraussetzungen 
für eine Aufnahme in die Liste vorliegen.  
In Zweifelsfällen führt die oberste 
Landesbehörde oder eine Organisation der 

freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des 
Verfahrens nach Absatz 6 eine Entscheidung 
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien herbei. 
(5) Die Kennzeichnungen von 
Filmprogrammen für Bildträger und 
Bildschirmspielgeräte gelten auch für die 
Vorführung in öffentlichen Filmveranstaltungen 
und für die dafür bestimmten, inhaltsgleichen 
Filme.  
Die Kennzeichnungen von Filmen für 
öffentliche Filmveranstaltungen können auf 
inhaltsgleiche Filmprogramme für Bildträger 
und Bildschirmspielgeräte übertragen werden; 
Absatz 4 gilt entsprechend. 
(6) Die obersten Landesbehörden können ein 
gemeinsames Verfahren für die Freigabe und 
Kennzeichnung der Filme sowie Film- und 
Spielprogramme auf der Grundlage der 
Ergebnisse der Prüfung durch von Verbänden 
der Wirtschaft getragene oder unterstützte 
Organisationen freiwilliger Selbstkontrolle 
vereinbaren.  
Im Rahmen dieser Vereinbarung kann 
bestimmt werden, dass die Freigaben und 
Kennzeichnungen durch eine Organisation der 
freiwilligen Selbstkontrolle Freigaben und 
Kennzeichnungen der obersten 
Landesbehörden aller Länder sind, soweit 
nicht eine oberste Landesbehörde für ihren 
Bereich eine abweichende Entscheidung trifft. 
(7) Filme, Film- und Spielprogramme zu 
Informations-, Instruktions- oder Lehrzwecken 
dürfen vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder 
„Lehrprogramm“ nur gekennzeichnet werden, 
wenn sie offensichtlich nicht die Entwicklung 
oder Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
beeinträchtigen.  
Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung.  
Die oberste Landesbehörde kann das Recht 
zur Anbieterkennzeichnung für einzelne 
Anbieter oder für besondere Film- und 
Spielprogramme ausschließen und durch den 
Anbieter vorgenommene Kennzeichnungen 
aufheben. 
(8) Enthalten Filme, Bildträger oder 
Bildschirmspielgeräte neben den zu 
kennzeichnenden Film- oder Spielprogrammen 
Titel, Zusätze oder weitere Darstellungen in 
Texten, Bildern oder Tönen, bei denen in 
Betracht kommt, dass sie die Entwicklung oder 
Erziehung von Kindern oder Jugendlichen 
beeinträchtigen, so sind diese bei der 
Entscheidung über die Kennzeichnung mit zu 
berücksichtigen.  

  Stand: Januar 2011 
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